
 

Änderung des Gesetzes über die Gerichtsorganisation des 
Kantons Glarus (Gesetzesvorlage gemäss Kommission 
Recht, Sicherheit und Justiz) 
 
(Vom .....) 
 
(Erlassen von der Landsgemeinde am ..... Mai 2017) 
 
 
I. 
 
GS III A/2, Gesetz über die Gerichtsorganisation des Kantons Glarus (Gerichtsor-
ganisationsgesetz) vom 6. Mai 1990 (Stand 1. Januar 2013), wird wie folgt geän-
dert: 
 
Titel (geändert) 
 

Gesetz über die Gerichtsorganisation des Kantons Glarus (Gerichtsorganisations-
gesetz, GOG) 
 
Art. 3 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert) 
 
1 Die Gerichtspräsidenten dürfen nicht als Parteivertreter vor glarnerischen Gerich-

ten und der Kantonalen Schlichtungsbehörde auftreten. 
2 Die Mitglieder des Obergerichtes, des Kantonsgerichtes und der Kantonalen 

Schlichtungsbehörde dürfen in Zivil- und Strafsachen nicht als Parteivertreter vor 

glarnerischen Gerichten und der Kantonalen Schlichtungsbehörde auftreten. Die 

Mitglieder des Verwaltungsgerichtes und der verwaltungsunabhängigen Rekurs-

kommissionen dürfen vor ihrer eigenen Behörde und deren Vorinstanzen nicht als 

Parteivertreter auftreten. 

 
Titel nach Art. 3c (geändert) 
 

2. Kantonale Schlichtungsbehörde 
 
Art. 4 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert), Abs. 3 (neu), Abs. 4 (neu) 
 
1 Die Kantonale Schlichtungsbehörde besteht aus dem Präsidenten, dem Vizeprä-

sidenten und acht nebenamtlichen paritätischen Mitgliedern im Sinne von Artikel 

200 ZPO1). 
2 Die Kantonale Schlichtungsbehörde tagt in Einerbesetzung. In den Fällen nach 

Artikel 200 Absatz 1 und Absatz 2 ZPO der Zivilprozessordnung tagt sie unter 

dem Vorsitz des Präsidenten oder Vizepräsidenten und zwei Mitgliedern gemäss 

der geforderten Parität die Kantonale Schlichtungsbehörde in Dreierbesetzung 

mit dem Vorsitzenden und zwei paritätischen Mitgliedern. Bei Streitigkeiten 

aus privatrechtlichen Arbeitsverhältnissen und aus dem Arbeitsvermitt-

lungsgesetz tagt sie in Dreierbesetzung mit dem Vorsitzenden sowie einer 

paritätischen Vertretung der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite. Im Übrigen 

tagt sie in Einerbesetzung. 
3 Die Verwaltungskommission der Gerichte Der Landrat wählt für die verfas-

sungsmässige Amtsdauer den Präsidenten, und den Vizepräsidenten und die Mit-

                                                
1 SR 272 



 

glieder der Kantonalen Schlichtungsbehörde auf Vorschlag der Verwaltungs-

kommission der Gerichte. 
4 Der Präsident und der Vizepräsident der Kantonalen Schlichtungsbehörde unter-

stehen dem Personalgesetz. Der Vizepräsident kann auch im Nebenamt tätig sein. 

Die übrigen Mitglieder sind im Nebenamt tätig. Für die Wahl der paritätischen 

Mitglieder der Kantonalen Schlichtungsbehörde ist die Verwaltungskommis-

sion der Gerichte zuständig. 
5 Der Präsident und der Vizepräsident der Kantonalen Schlichtungsbehörde 

unterstehen dem Personalgesetz, wobei der Vizepräsident auch im Nebenamt 

tätig sein kann. 

 
Art. 5 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (aufgehoben) 
 

Ausstand und Verhinderung (Sachüberschrift geändert) 

1 Befinden sich der Präsident und der Vizepräsident oder alle paritätischen Mitglie-

der im Sinne von Artikel 200 ZPO im Ausstand, beziehungsweise sind diese ver-

hindert, wird durch einen der beiden Kantonsgerichtspräsidenten die Verwal-

tungskommission der Gerichte eine ausserordentliche Stellvertretung bestimmt. 
2 Aufgehoben. 

 
Art. 6 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert) 
 

Zuständigkeit (Sachüberschrift geändert) 

1 Die Kantonale Schlichtungsbehörde führt sämtliche Schlichtungsverhandlungen 

nach den Artikeln 197 ff. ZPO durch und ist Rechtsberatungsstelle im Sinne von 

Artikel 201 Absatz 2 ZPO. 
2 Streitigkeiten über Gleichstellungsfragen bei öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhält-

nissen richten sich nach Artikel 7 des Kantonalen Gleichstellungsgesetzes2). 

 
Art. 6a (neu) 
 

Geschäfts- und Verfahrensleitung 

1 Die Geschäftsleitung der Kantonalen Schlichtungsbehörde obliegt dem Präsiden-

ten. Dieser beziehungsweise, der Vizepräsident oder ein weiteres Mitglied leitetn 

die ihmnen zugewiesenen Verfahren und fällten die prozessleitenden Entscheide. 

 
Art. 7 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert) 
 
1 Dem Präsidenten der Zivilabteilung des Kantonsgerichtes obliegt die Aufsicht 

über die Kantonale Schlichtungsbehörde. 
2 Er erstattet dem Obergericht jährlich Bericht über die Tätigkeit während des ab-

gelaufenen Amtsjahres. 
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Art. 22 Abs. 2 (geändert) 
 
2 Kommt eine Gerichtsperson dem Ausstandsbegehren einer Partei nicht nach, 

entscheidet unter dem Vorbehalt von Artikel 59 StPO Strafprozessordnung dar-

über: 

a. (geändert) beim Präsidenten, Vizepräsidenten und den weiteren Mitgliedern 

der Kantonalen Schlichtungsbehörde ein Kantonsgerichtspräsident der Prä-

sident der Zivilabteilung des Kantonsgerichts; 

 
Art. 54 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert) 
 
1 Die Gerichtskanzlei erledigt die administrativen Arbeiten der Kantonalen Schlich-

tungsbehörde sowie der Gerichte und Gerichtspräsidenten. 
2 Die Gerichtskasse betreut das Rechnungswesen und vollstreckt alle Geldforde-

rungen aus Entscheiden der Gerichte sowie der Kantonalen Schlichtungsbehörde. 

Ihr kann die Vollstreckung weiterer finanzieller Leistungen im Sinne von Artikel 442 

StPO übertragen werden. 

 
Art. 74 Abs. 1 (geändert) 
 
1 Der Landrat regelt die in der Straf-, Zivil-3) und in der Verwaltungsrechtspflege4) 

zu erhebenden Spruch- und Kanzleigebühren. 

 
Art. 78 Abs. 3 (neu) 
 
3 Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderungen vom ..... Mai 2017 hängigen 

Schlichtungsverfahren werden von der Kantonalen Schlichtungsbehörde weiterge-

führt. 

 
 
II. 
 
1. 
GS I E/1/1, Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Gleichstellung von 
Frau und Mann (Kantonales Gleichstellungsgesetz) vom 5. Mai 1996 (Stand 1. 
September 2014), wird wie folgt geändert: 
 
Art. 6 Abs. 1 (geändert) 
 
1 Schlichtungsbehörde für Streitigkeiten nach dem eidgenössischen Gleichstel-

lungsgesetz ist die Kantonale Schlichtungsbehörde. 

 
2. 
GS II A/6/1, Gesetz über das Personalwesen (Personalgesetz) vom 5. Mai 2002 
(Stand 1. Januar 2016), wird wie folgt geändert: 
 
Art. 28 Abs. 1 
 
1 Dem Landrat dürfen nicht angehören: 

i. (neu) der Präsident bzw. die Präsidentin sowie der Vizepräsident bzw. die 

Vizepräsidentin der Kantonalen Schlichtungsbehörde. 
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3. 
GS II E/2, Gemeindegesetz vom 3. Mai 1992 (Stand 1. September 2014), wird wie 
folgt geändert: 
 
Art. 30 Abs. 2 
 
2 Die Stimmberechtigten wählen an der Gemeindeversammlung: 

f. Aufgehoben. 

 
4. 
GS III B/1/1, Gesetz über die Einführung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches 
im Kanton Glarus (Einführungsgesetz zum Zivilgesetzbuch; EG ZGB) vom 7. Mai 
1911 (Stand 1. September 2014), wird wie folgt geändert: 
 
Art. 38 Abs. 2 (geändert) 
 
2 Eine derartige Bestreitung ist innerhalb Monatsfrist bei der Kantonalen Schlich-

tungsbehörde oder, falls dafür in den Statuten ein Schiedsgericht vorgesehen ist, 

durch Einreichung des Rechtsbegehrens beim Schiedsgericht 

beziehungsweise durch Zustellung des Rechtsbegehrens an die Gegenpartei mit 

der Aufforderung zum Abschluss des Schiedsvertrages, gemäss den Bestimmun-

gen der Zivilprozessordnung, anhängig zu machen.5) 

 
5. 
GS III C/1, Einführungsgesetz zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (EG ZPO) 
vom 2. Mai 2010 (Stand 1. Januar 2011), wird wie folgt geändert: 
 
Art. 3 Abs. 1 
 
1 Gerichtliche Befugnisse im Zivilprozess haben: 

e. (geändert) die Kantonale Schlichtungsbehörde; 

f. Aufgehoben. 

g. Aufgehoben. 

 
Titel nach Art. 7 
 

3. (aufgehoben) 
 
Art. 8 
 

Aufgehoben. 
 
Art. 9 
 

Aufgehoben. 
 
Art. 10 
 

Aufgehoben. 
 
Art. 11 
 

Aufgehoben. 
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III. 
 
Keine anderen Erlasse aufgehoben. 
 
 
IV. 
 
Diese Änderungen treten am 1. Juli 2018 in Kraft. 


